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Satzung

der

GIEAG Immobilien AG

mit dem Sitz in München

Amtsgericht München, HRB 130721

Hiermit bescheinige ich, Notar, dass die geänderten Bestimmungen der
Satzung mit dem Beschluss über die Änderung der Satzung zu meiner
Urkunde vom heutigen Tage, UrkNr. 6 20 0 7 ,2025, und die un-
veränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister einge-
reichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

München, den 25. Juni 2025
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SATZUNG

A.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§1
Firma, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Die Gesellschaft führt die Firma

GIEAG Immobilien AG

(2) Sie hat ihren Sitz in München.

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2
Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb, die Entwicklung, die

Vermietung und Verwertung von Gewerbe- und Wohnobjekten aller

Art, die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an ande-

ren Gesellschaften. Nach § 34c GewO genehmigungspflichtige Ge-

Schäfte sind nicht Gegenstand des Unternehmens.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen und Maßnahmen berechtigt

und kann alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Un-

ternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu

dienen geeignet sind. Sie kann auch andere Unternehmen im In- und

Ausland gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen sowie solche

Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung be-

schränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise durch verbun-

dene Unternehmen führen lassen oder auf solche übertragen oder

auslagern und sich auf die Tätigkeit als geschäftsleitende Holding be-
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schränken. Die Gesellschaft darf auch Zweigniederlassungen und Be-

triebsstätten im In- und Ausland errichten. Sie kann ihre Tätigkeit auf

einen Teil der in Absatz 1 bezeichneten Tätigkeitsfelder beschränken

§3
Grundkapital

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt

€4. 200. 000, 00,

i.W. Euro vier Millionen zweihunderttausend.

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 4.200.000 Stückaktien mit voller Ein-

Zahlung.

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 24. Juni 2030 das Grundkapital

der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder

mehrmals um insgesamt bis zu EUR 2. 100. 000,00 (in Worten: Euro

zwei Millionen einhunderttausend) durch Ausgabe neuer, auf den In-

haber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). Die neuen Aktien sind den Akti-

onären grundsätzlich zum Bezug anzubieten; das gesetzliche Bezugs-

recht kann dabei auch in der Weise eingeräumt werden, dass die

neuen Aktien ganz oder teilweise von einem durch den Vorstand be-

stimmten Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kreditinstituten

bzw. diesen nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehenden Unter-

nehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionä-

ren der Gesellschaft zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugs-

recht).

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats

das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen
auszuschließen:

bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn derAus-

gabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis von Aktien der Gesell-

schaft gleicher Ausstattung im Zeitpunkt der Festlegung des Ausgab-
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ebetrags nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs.

3 Satz 4 AktG unterschreitet. Dieser Ausschluss des Bezugsrechts ist

auf insgesamt höchstens 20 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens

oder falls dieser Wert geringer ist der Ausübung dieser Ermächtigung

bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Auf diese

Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser

Ermächtigung in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von §

186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder

ausgegeben werden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Be-

dienung von Options- und/oderWandtungsrechten aus Wandel- oder

Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten auszugeben sind,

sofern diese Schuldverschreibungen oder Genussrechte während der

Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung von §

186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss ausgegeben

werden;

bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere

zur Gewährung von neuen Aktien als Gegenleistung im Rahmen von

Unternehmenszusammenschlüssen oder im Rahmen des Erwerbs

von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unter-

nehmen, einschließlich der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes,

oder zur Einbringung sonstiger Vermögensgegenstände einschließlich

Forderungen;

zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; sowie

zur Gewährung von Aktien als Belegschaftsaktien an Mitarbei-

tende der Gesellschaft oder verbundener Unternehmen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die

weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung,

insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der

Aktienausgabe, festzulegen. Dabei kann die Gewinnberechtigung der

neuen Aktien auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG festgelegt wer-
den.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 3 der Satzung der Gesellschaft nach

vollständiger oder teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
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2025 und/oder dessen zeitlichen Ablauf entsprechend anzupassen,

insbesondere in Bezug auf die Höhe des Grundkapitals und die An-

zahl der bestehenden Stückaktien.

(4) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1. 800. 000,00 (in

Worten: Euro eine Million achthunderttausend) durch Ausgabe von bis

zu 1. 800.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt

erhöht („Bedingtes Kapital 2021").

Das Bedingte Kapital 2021 dient der Gewährung von Aktien bei der

Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. bei der Erfüllung

von Wandlungs- oder Optionspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger

von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen,

Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombi-

nationen dieser Instrumente) (nachstehend gemeinsam „Schuldver-

Schreibungen"), die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der

Hauptversammlung vom 23. Juni 2021 ausgegeben worden sind.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des Er-

mächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 23. Juni 2021

jeweils festzulegenden Wandlungs- oder Optionspreis. Die bedingte

Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw.

Gläubiger von Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder

einer von der Gesellschaft abhängigen oder in ihrem unmittelbaren

oder mittelbaren Mehrheitsbesitz stehenden Gesellschaft aufgrund

des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 23. Juni

2021 bis zum 22. Juni 2026 ausgegeben bzw. garantiert werden, von

ihren Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch machen bzw. Wand-

lungs- oder Optionspftichten aus solchen Schuldverschreibungen er-

füllen oder soweit die Gesellschaft anstelle der Zahlung des fälligen

Geldbetrags Aktien der Gesellschaft gewährt und soweit die Wand-

lungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten

nicht durch eigene Aktien, durch Aktien aus genehmigtem Kapital oder
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durch andere Leistungen bedient werden.

Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahres an, in

dem sie entstehen, und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am
Gewinn teil.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die

weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhö-

hung festzusetzen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend derjeweili-

gen Inanspruchnahme des Bedingten Kapitals 2021 und nach Ablauf

sämtlicher Options- und Wandlungsfristen zu ändern.

§4
Aktien

(1) Sämtliche Aktien der Gesellschaft lauten auf den Inhaber.

(2) Die Form der Aktienurkunden setzt der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrates fest. Die Gesellschaft kann Gewinnanteil- und Erneue-

rungsscheine ausgeben. Die Gesellschaft kann einzelne Aktien in Ak-

tienurkunden zusammenfassen, die eine Mehrzahl von Aktien verbrie-

fen (Globalaktien, Globalurkunden).

(3) Für Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine sowie Schuldverschrei-

bungen und Zins- und Erneuerungsscheine gilt Abs. 2 Satz 1.

(4) Das Recht der Aktionäre auf Verbriefung ihres Anteils ist ausge-
schlössen.
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B.

ORGANE DER GESELLSCHAFT

l.

Vorstand

§5
Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Vorstands

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens einer Person. Auch dann, wenn

das Grundkapital der Gesellschaft den Betrag von € 3. 000.000 über-

steigt, kann der Vorstand aus einer Person bestehen. Es können stell-

vertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden.

(2) Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt im

Rahmen von Abs. 1 ihre Zahl. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzen-

den des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des

Vorstands ernennen.

(3) Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit der

an der Beschlussfassung teilnehmenden Mitglieder des Vorstands ge-

fasst. Bei Stimmengleichheit gilt die Stimme des Vorsitzenden den

Ausschlag.

(4) Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für den Vorstand er-

lassen. Der Geschäftsverteilungsplan des Vorstands bedarf seiner

Zustimmung.

(5) Mit den Mitgliedern des Vorstands sind schriftliche Dienstverträge ab-

zuschließen. Der Aufsichtsrat kann den Abschluss, die Änderung und
Kündigung der Dienstverträge einem Aufsichtsratsausschuss übertra-

gen; die Zuständigkeit des Gesamtaufsichtsrats zur Festsetzung der

Vergütung bleibt davon unberührt.
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§6
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft

(1) Die Mitglieder des Vorstands haben die Geschäfte der Gesellschaft

nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung, der Geschäftsordnung für

den Vorstand und des Geschäftsverteilungsplans zu führen.

(2) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft

allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesell-

schaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmit-

glied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Der

Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne oder alle Vorstandsmit-

glieder einzelvertretungsbefugt sind. Der Aufsichtsrat kann weiter all-

gemein oder für den Einzelfall bestimmen, dass einzelne oder alle

Vorstandsmitglieder berechtigt sind, die Gesellschaft bei Rechtsge-

schaften mit sich als Vertreter eines Dritten zu vertreten.

(3) Der Vorstand bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats

a) zur Veräußerung des Unternehmens im Ganzen;

b) zum Abschluss von Verträgen oder Plänen nach dem Umwand-

lungsgesetz;

c) zum Abschluss von Unternehmensverträgen nach § 291 AktG.

Darüber hinaus ordnet der Aufsichtsrat in der Geschäftsordnung für

den Vorstand oder durch Beschluss an, welche Arten von Geschäften

seiner Zustimmung bedürfen.
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Aufsichtsrat

§7
Zusammensetzung und Amtsdauer

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.

(2) Die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats erfolgt, sofern die Hauptver-

Sammlung nicht ausdrücklich eine kürzere Amtszeit bestimmt, für die

Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlas-

tung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt.

Im übrigen erfolgt die Wahl des Aufsichtsrats für die Zeit bis zur Been-

digung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte

Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das

Geschäftsjahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mitgerechnet. Eine Wie-

derwahl ist möglich.

(3) Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können für

ein ode. r für mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglie-

der gewählt werden. Sie werden nach einer bei der Wahl festzulegen-

den Reihenfolge Mitglieder des Aufsichtsrates, wenn Aufsichtsratsmit-

glieder, als deren Ersatzmitglieder sie gewählt wurden, vor Ablauf der

Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Tritt ein Ersatzmitglied an

die Stelle des Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt, falls in der

nächsten oder übernächsten Hauptversammlung nach Eintritt des Er-

satzfalles eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen stattfindet, mit Be-

endigung dieser Hauptversammlung, anderenfalls mit Ablauf der rest-

lichen Amtszeit des Ausgeschiedenen.

(4) Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausscheidenden Mitglieds

gewählt, so besteht sein Amt, soweit bei der Wahl keine kürzere

Amtszeit durch die Hauptversammlung bestimmt wird, für den Rest

der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds. Soll die Nachwahl für

ein vorzeitig ausgeschiedenes Mitglied des Aufsichtsrates das Aus-
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scheiden eines nachgerückten Ersatzmitglieds bewirken, bedarf der

Beschluss über die Nachwahl einer Mehrheit von drei Vierteln der ab-

gegebenen Stimmen.

(5) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer Frist

von drei Monaten niederlegen. Die Niederlegung muss durch schriftli-

ehe Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Benachrichtigung des

Vorsitzenden des Aufsichtsrates erfolgen. Das Recht zurAmtsnieder-

legung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt:.

§8
Vorsitzender und Stellvertreter

(1) Der Aufsichtsrat wählt in der ersten Sitzung nach seiner Wahl aus sei-

ner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter.

Die Wahl erfolgt für die Amtsdauer der Gewählten oder einen kürzeren

vom Aufsichtsrat bestimmten Zeitraum.

(2) Scheidet der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter vorzeitig aus

dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für

die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.

§9
Sitzungen des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat soll zweimal im Kalenderhalbjahr zusammentreten.

Solange die Gesellschaft nicht börsennotiert ist, kann der Aufsichtsrat

beschließen, dass er nur einmal im Kalenderhalbjahr zusammentritt.

Auf Anordnung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder
des Aufsichtsrats können Sitzungen auch in Form einer Telefonkonfe-

renz oder mittels elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere

Videokonferenz) abgehalten und einzelne Aufsichtsratsmitglieder tele-

Tonisch oder mittels elektronischer Kommunikationsmittel (insbesonde-
re Videoübertragung) zugeschaltet werden.
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(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden des

Aufsichtsrates mit einer Frist von 14 Tagen schriftlich, per Telefax, per

E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher (einschließlich elektroni-

scher) Kommunikationsmittel einberufen. Bei der Berechnung der Frist

werden der Tag derAbsendung der Einladung und der Tag der Sit-

zung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende

diese Frist angemessen verkürzen und die Sitzung mündlich oder

fernmündlich einberufen.

(3) Mit der Einberufung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Ist die Tages-

Ordnung nicht ordnungsgemäß angekündigt worden, darf hierüber nur

beschlossen werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht.

Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gele-

genheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden

angemessenen Frist schriftlich, mündlich, fernmündlich, per Telefax,

per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher (einschließlich elekt-

ronischer) Kommunikationsmittel der Beschlussfassung zu widerspre-

chen oder ihre Stimme abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam,

wenn die abwesenden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der Frist nicht

widersprochen oder wenn sie zugestimmt haben. Telefonisch oder

mittels elektronischer Kommunikationsmittel zugeschaltete Mitglieder

des Aufsichtsrats gelten als anwesend.

§10
Beschlüsse des Aufsichtsrats

(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen ge-

fasst. Im Falle einer Sitzung in Form einer Telefonkonferenz oder mit-

tels elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonfe-

renz) oder bei telefonischer Zuschaltung einzelner Aufsichtsratsmit-

glieder oder Zuschaltung einzelner Aufsichtsratsmitglieder mittels

elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videoübertra-

gung) kann die Beschlussfassung auch im Wege der Telefonkonfe-
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renz oder mittels elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere

Videokonferenz) erfolgen.

(2) Auf Anordnung des Vorsitzenden können Beschlüsse auch außerhalb

von Sitzungen schriftlich, mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-

Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher (einschließlich elektroni-

scher) Kommunikationsmittel sowie in Kombination der vorgenannten

Formen, einschließlich im Umlaufverfahren, und in Kombination mit

einer Beschlussfassung in einer Sitzung gefasst werden, wenn kein

Mitglied diesem Verfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimm-

ten angemessenen Frist widerspricht. Solche Beschlüsse werden vom

Vorsitzenden schriftlich festgestellt und allen Mitgliedern zugeleitet.

Für Abstimmungen außerhalb von Sitzungen gelten die nachstehen-

den Bestimmungen entsprechend.

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn an der Beschlussfassung

mindestens drei Mitglieder teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann

an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung der

Stimme enthält.

(4) Abwesende bzw. nicht an der Konferenzschaltung teilnehmende oder

zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder können an Abstimmungen des

Aufsichtsrates dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichts-

ratsmitglieder schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen. Darüber

hinaus können sie ihre Stimme auch im Vorfeld der Sitzung, während

der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Vorsitzenden des

Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist mündlich, fern-

mündlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchli-

eher (einschließlich elektronischer) Kommunikationsmittel abgeben.

Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete

Form der Beschlussfassung besteht nicht.

(5) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden, soweit das Gesetz nicht zwin-

gend etwas anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebe-
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nen Stimmen gefasst. Dabei gilt Stimmenthaltung nicht als Stimmab-

gäbe. Bei Wahlen genügt die verhältnismäßige Mehrheit; bei Stim-

mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrates

den Ausschlag; das gilt auch bei Wahlen. Nimmt der Vorsitzende des

Aufsichtsrates an der Abstimmung nicht teil, so gibt die Stimme seines

Stellvertreters den Ausschlag.

(6) Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichts-

rates die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrates erfor-

derlichen Willenserklärungen abzugeben.

(7) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates sind Nie-

derschriften anzufertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung oder bei

Abstimmungen außerhalb von Sitzungen vom Leiter der Abstimmung
zu unterzeichnen sind.

(8) Die Unwirksamkeit oder Rechtswidrig keit von Beschlüssen des Auf-

sichtsrats kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Monat

seit Kenntnis von der Beschlussfassung gerichtlich geltend gemacht
werden.

§11
Geschäftsordnung

Der Aufsichtsrat setzt im Rahmen von Gesetz und Satzung seine Geschäfts-

Ordnung selbst fest.

§12
Ausschüsse

(1) Der Aufsichtsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften aus

seiner Mitte Ausschüsse bilden und ihnen in seiner Geschäftsordnung
oder durch besonderen Beschluss Aufgaben und Befugnisse übertra-

gen.

(2) Für Aufsichtsratsausschüsse gelten die Bestimmungen dieser Satzung

für den Aufsichtsrat sinngemäß, soweit die Geschäftsordnung des
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Aufsichtsrats im Rahmen des Gesetzes nichts Abweichendes anord-

net. Bei Abstimmung und bei Wahlen gibt im Falle der Stimmengleich-

heit die Stimme des Vorsitzenden des Ausschusses den Ausschlag.

(3) Von einem Aufsichtsratsausschuss beschlossene Willenserklärungen

gibt im Namen des Ausschusses dessen Vorsitzender ab.

§13
Vergütung des Aufsichtsrats

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr

ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung, die für das

einzelne Mitglied EUR 25. 000,00, für den stellvertretenden Vorsitzen-

den des Aufsichtsrats EUR 37. 500,00 und für den Vorsitzenden des

Aufsichtsrats EUR 50.000,00 beträgt.

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten darüber hinaus für die Teil-

nähme an einer Sitzung als Präsenzsitzung ein Sitzungsgeld in Höhe

von jeweils EUR 1. 000,00, für die Teilnahme an einer Video- oder Te-

lefonkonferenz sowie für Beschlussfassungen außerhalb von Sitzun-

gen ein Sitzungsgeld in Höhe von jeweils EUR 500,00.

(3) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält ferner eine variable Vergü-

tungskomponente in Höhe von je EUR 3,50 pro EUR 1 . 000,00 ausge-

schütteter Dividende an die Aktionäre.

(4) Die Gesellschaft erstattet den Mitgliedern des Aufsichtsrats darüber

hinaus ihre im Zusammenhang mit der Aufsichtsratstätigkeit anfallen-

den Auslagen sowie eine auf die Vergütung entfallende Umsatzsteuer

(5) Mitglieder des Aufsichtsrats, die nur während eines Teils des Ge-

schäftsjahres dem Aufsichtsrat angehört haben, erhalten eine zeitan-

teilige Vergütung.

(6) Die Vergütung nach Absatz 3 ist fällig am Tag nach der Hauptver-

Sammlung, die über die Ausschüttung einer Dividende für das betref-
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fende Geschäftsjahr beschließt, im Übrigen am Ende des jeweiligen

Geschäftsjahres.

(7) Die Gesellschaft ist ermächtigt, für die Mitglieder des Aufsichtsrats

eineVermögensschaden-Haftpflichtversicherung (sog. D&O-

Versicherung) zu marktkonformen und angemessenen Bedingungen

abzuschließen, wobei die Versicherungsprämie von der Gesellschaft

übernommen wird.

§14

Satzungsänderungen

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung
betreffen, zu beschließen.

III.

Hauptversammlung

§15
Ort und Einberufung

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder nach

Wahl des einberufenden Organs an einem deutschen Börsenplatz
statt.

(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetz-
lich vorgeschriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen.

(3) Die Einberufung muss mindestens unter Einhaltung der gesetzlichen

Fristen unter Mitteilung der Tagesordnung bekannt gemacht werden. §
121 Abs. 3 und 4 AktG bleiben unberührt.

(4) Die Hauptversammlung, die über die Entlastung von Vorstand und

Aufsichtsrat, die Gewinnverwendung und - soweit erforderlich - über

die Feststellung des Jahresabschlusses beschließt (ordentliche
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Hauptversammlung), findet innerhalb der ersten acht Monate eines je-

den Geschäftsjahres statt.

(5) Der Vorstand ist ermächtigt (Ermächtigung 2025) vorzusehen, dass

die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder

ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird

(virtuelle Hauptversammlung). Die Ermächtigung gilt für die Abhaltung

virtueller Hauptversammlungen in einem Zeitraum von fünf Jahren

nach Eintragung dieser Satzungsbestimmung in das Handelsregister

der Gesellschaft.

§16

Teilnahme an der Hauptversammlung, Vollmacht

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des

Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihren Ak-

tienbesitz nachgewiesen haben.

(2) Der Nachweis des Aktienbesitzes nach Abs. (1) ist durch Vorlage ei-

nes in Textform in deutscher oder englischer Sprache erteilten beson-

deren Nachweises über den Anteilsbesitz durch das depotführende

Institut zu erbringen; hierzu reicht in jedem Fall ein Nachweis gemäß §

67c Abs. 3 AktG aus. In der Einberufung können weitere Sprachen, in

denen der Nachweis verfasst sein kann, sowie weitere Institute, von

denen der Nachweis erstellt werden kann, zugelassen werden. Der

Nachweis hat sich auf den für börsennotierte Gesellschaften gesetz-

lich bestimmten Zeitpunkt vor der Hauptversammlung zu beziehen

und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitge-

teilten Adresse bis zum Ablauf der gesetzlich bestimmten Frist vor der

Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere, in

Tagen zu bemessende Frist bestimmt werden.

(3) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Be-

vollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform, in
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der Einberufung zur Hauptversammlung kann Abweichendes be-

stimmt werden. § 135 Aktiengesetz bleibt unberührt. Die Übermittlung

des Nachweises der Vollmacht kann im Wege eines elektronischen

Kommunikationsmittels erfolgen, das in der Einberufung der Haupt-

Versammlung zu bestimmen ist.

(4) Der Vorstand kann einzelne oder alle Bestimmungen nach § 118 AktG

treffen.

(5) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der

Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne

einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer

Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation

ausüben können (Online-Teilnahme) oder ihre Stimmen, ohne an der

Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer

Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch

ermächtigt, Bestimmungen zu Umfang und Verfahren der Teilnahme

und Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen. Diese sind in der Einbe-

rufung der Hauptversammlung bekannt zu machen.

§17
Übertragung der Hauptversammlung

(1) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise

Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung in einer von ihm

näher zu bestimmenden Weise zuzulassen, wenn dies in der Einla-

düng zur Hauptversammlung angekündigt wurde. Die Übertragung

kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneinge-

schränkten Zugang hat.

(2) Die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats an der Hauptver-

Sammlung darf in Abstimmung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden im

Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen, sofern die Hauptver-

Sammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz
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der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversamm-

lung durchgeführt wird oder das Aufsichtsratsmitglied am Tag der

Hauptversammlung an der Teilnahme der Hauptversammlung verhin-

dert ist oder seinen Wohnsitz im Ausland hat oder eine Anwesenheit

am Ort der Hauptversammlung mit einer unangemessen langen Rei-

sedauer verbunden wäre. Das gilt nicht für ein Aufsichtsratsmitglied,

das Versammlungsleiter ist.

§18
Stimmrecht

(1) Jede Aktie gewährt eine Stimme.

(2) Das Stimmrecht beginnt mit der vollständigen Leistung der Einlage.

§19
Vorsitz in der Hauptversammlung

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Auf-

sichtsrates oder ein anderes durch den Aufsichtsrat zu bestimmendes

Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre. Übernimmt kein Aufsichtsratsmit-

glied den Vorsitz, so eröffnet das lebensälteste Mitglied des Vorstands

die Hauptversammlung und lässtden Leiter der Versammlung durch
diese wählen.

(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihen-

folge, in der die Gegenstände der Tagesordnung erledigt werden, so-

wie die Form der Abstimmung. Der Versammlungsleiter kann das Fra-

ge- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken.

Er kann insbesondere zu Beginn oder während der Hauptversamm-

lung einen zeitlich angemessenen Rahmen für den Verlauf der Ver-

Sammlung, für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunk-

ten sowie die Rede- und Fragezeit einschließlich im Fall einer virtuel-



-18-

len Hauptversammlung der Zeit für Nachfragen und neue Fragen ge-

nerell oder für den einzelnen Redner angemessen festsetzen

§20

Beschlussfassung

(1) Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der

abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht nach zwingenden gesetz-

lichen Vorschriften eine größere Stimmenmehrheit erforderlich ist. In

den Fällen, in denen das Gesetz zur Beschlussfassung außer der

Stimmenmehrheit zusätzlich eine Kapitalmehrheit vorschreibt, genügt

- soweit gesetzlich zulässig - die einfache Mehrheit des bei der Be-

schlussfassung vertretenen Grundkapitals. Davon ausgenommen sind

Beschlüsse betreffend die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern;

hierfür gelten die gesetzlichen Mehrheitserfordernisse.

(2) Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang eine einfache Stimmenmehr-

heit nicht erreicht, so findet eine engere Wahl unter den Personen

statt, denen die beiden höchsten Stimmenzahlen zugefallen sind. Bei

der engeren Wahl entscheidet die höchste Stimmenzahl, bei Stim-

mengleichheit das durch den Vorsitzenden zu ziehende Los.

§21
Niederschrift über die Hauptversammlung

(1) Für die Niederschrift über die Hauptversammlung gilt § 130 AktG.

(2) Die Niederschrift, in der ein Verzeichnis der erschienenen oder vertre-

tenen Aktionäre und der Vertreter von Aktionären beizufügen ist, hat

für die Aktionäre sowohl untereinander als auch in Beziehung auf ihre

Vertreter volle Beweiskraft.
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c.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§22
Jahresabschluss

(1) Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahresab-

schluss (Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang)

und - soweit erforderlich - den Lagebericht aufzustellen und mit einem

Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns dem Aufsichtsrat

vorzulegen.

(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht des Vor-

Stands und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu

prüfen - gegebenenfalls eine Abschlussprüfung zu veranlassen - und

über das Ergebnis seiner Prüfung schriftlich an die Hauptversamm-

lung zu berichten. Er hat seinen Bericht innerhalb eines Monats,

nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzulei-

ten. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, istdie-

ser festgestellt.

(3) Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der

Vorstand die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Der Jah-

resabschluss, der Lagebericht des Vorstands, der Bericht des Auf-

sichtsrats und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des

Bilanzgewinns sind von der Einberufung an in den Geschäftsräumen

der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen

(1)

§23

Gewinnverwendung

Für die Gewinnverwendung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, in

einem Kapitalerhöhungsbeschluss kann die Gewinnverteilung neuer

Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 Satz 3 des Aktiengesetzes festge-
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(2)

setzt werden. Die Hauptversammlung kann auch eine andere Ver-

wendung bestimmen, als in § 58 Abs. 3 Satz 1 des Aktiengesetzes

vorgesehen.

Nach Ablauf eines Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates im Rahmen des § 59 AktG eine Abschlags-
dividende an die Aktionäre ausschütten.

§24

Rücklagen

(1) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so kön-

nen sie den Jahresüberschuss in andere Gewinnrücklagen einstellen.

§ 58 Abs. 2 Sätze 3-4 AktG bleiben unberührt.

(2) Stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest, so ist die Hälf-

te des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen.

(3) Bei der Errechnung des gemäß Abs. (1) oder (2) in andere Gewinn-

rücklagen einzustellenden Teils des Jahresüberschusses sind Beträ-

ge, die in die gesetzliche Rücklage einzustellen sind und ein Verlust-

vortrag vorab abzuziehen.

§25

Gründungsaufwand

Den Gründungsaufwand bis zur Höhe von 40. 000,00 EURO (i.W vierzigtau-
send Euro) trägt die Gesellschaft.
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§26

Bekanntmachung

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. Soweit

rechtlich eine andere Form der Veröffentlichung vorgeschrieben ist, ersetzt

diese Form die Veröffentlichung im Bundesanzeiger

- Ende der Satzung -


